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BEITRAGSORDNUNG WIESBADENER KNABENCHOR E.V. 
 
§ 1 Allgemeines 
Diese Beitragsordnung ist nicht Bestandteil der Satzung. Sie kann nur von der 

Mitgliederversammlung des Vereins geändert werden. Beschlüsse über die Änderung 
der Beitragsordnung gelten ab dem auf die Beschlussfassung folgenden Kalenderjahr. 

 
§ 2 Beiträge 

1. Gemäß Beschluss der Mitgliederversammlung vom 2. November 2018 gelten 
folgende Beitragssätze für die Mitgliedschaft im Wiesbadener Knabenchor e.V.: 

 

Mitwirkung als… Mitgliedsform Regelbeitrag Zahlweise 

Sänger im Konzertchor Aktiv 40,- € monatlich 

Sänger im Konzertchor (ab 2. Kind) Aktiv 25,- € monatlich 

Sänger im Choralchor Aktiv 30,- € monatlich 

Sänger im Vorchor  Aktiv 20,- € monatlich 

Bläser im Bläserkreis mit Leih-

instrument (Mitglieds- und Leihgebühr) 

Aktiv 20,- € monatlich 

Fördermitglied Passiv 70,- € jährlich 

Ehrenmitglied Aktiv od. passiv Keiner - 

 

2. Aktive Sänger sowie Fördermitglieder mit eigenem Instrument können kostenfrei 
im Bläserkreis des Chores mitwirken. 

3. Weitere, hier nicht aufgeführte ermäßigte Beitragsformen müssen gemäß § 6 

Absatz 3 der Satzung beim Vorstand beantragt werden. 
 

§ 3 Zahlungsweise und Fälligkeit 
1. Die Beitragszahlung erfolgt durch Lastschrifteinzug. Die Mitglieder erteilen dazu 

ihre Zustimmung unter Angabe ihrer Bankverbindung. Alternativ ist die 

eigenständige Zahlung per Überweisung bzw. Dauerauftrag möglich. 
2. Fördermitglieder, die nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, entrichten ihren 

Jahresbeitrag bis spätestens zum 30. Dezember eines jeden Jahres auf das unter 
§4 genannte Vereinskonto. 

3. Beim Ausscheiden aus dem Verein erfolgt keine Rückerstattung bereits geleisteter 
Beiträge. 

4. Bei Lastschriftrückgaben trotz gültigem SEPA-Lastschriftmandat kann die von der 

Bank erhobene Gebühr durch den Chor weiterberechnet werden. 
 

§ 4 Vereinskonto 
Soweit die Beitragszahlung nicht per Lastschriftmandat erfolgt, ist sie nur auf das 
folgende Vereinskonto zulässig: DE76 5105 0015 0100 0460 59 bei der Nassauischen 

Sparkasse Wiesbaden. 
 


